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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usieri
Mitglieder» der gskezgebende» Räthe der helvetische» Republik.

Band 51. x°. XLVI. Luzern, r6. März 179?.

Vollzieh» ngsdirektorium.
Beschluß vom 5 Merz, I799>

Das Vollziehungsdirektorium cnvägend daß die

kirchliche Einweihung zu den Pfarreien oder Pfründen
mit Sechorge, die zufolge der Gebräuche der, kacholl-
schcn Kirche von der Geistlichkeit als eine^ nach der

von Seite der Civilobrigkeit geschehenen Erwählung und
Installation nothwendige Formalität angesehen wird
durch Zuthun der bischöflichen oder andern in Helve-
tien residiernde? von ihren kirchstehen Odern zu diesem

Ende bevollmächtigter Cominissaricn eben so wohl voll-
zogen werden könne, als auf die Art, wie solche in
wehrcrn Gegenden üblich ist: ^Envägcnd, daß wenn die kirchlichen Einweihungen
diesen Eommissancn altem übertragen werden, die bc-

sieherden Kicchcngebränchr respektiert werden und der
Gottesdienst unangetastet verbleibe, daß es zugleich drin-
end sen, die, sowohl den Partikularen als dem Staate
schändlichen und verderblichen Mißbrauche abznschaf-
sen, die ans einer jeden andern Art von Einweihung
enistcben.

Nach Anhörung seines Ministers der Künste und
Wissemchaften, und in Erklärung des Beschlusses rom
so. Febr.

beschließt:
j. Alle Reisen ans dem helvetischen Gebiete um

die geistliche Inst'llatwa zu erhalten, sind verboten,
und nvr für den Winerhandelnben bec Swafe von der

Pfrünae, die 'hm von der' Civilobrigkeit übertragen
warden, v rstoss n ii werden.

2. A'ie Gebühren von Seite desjenigen, der zu
kracnd einer Pfarrei oder Pwünde ernennt ist, um die

Einsetzung von dein geistlichen Obern zu crhalrev,
find abgcschaft, n.it Ausnabm der, Ausfertigungsgebüh
ren für die Kan-h-en, die für jeden Gegenstand nicht
mehr a.s z Plo. betragen so"en.

Dietcniacn, weiche von der Civilobrigkeit zu Pf ünden

ernannt werten, und die kirchliche Einsetzung verengen,

fallen sich einzig und allein, und in allen Fällen an
die, den Bischöfen von dem Direkloinm vorgeschlagen,
m Helvetic» sich aufhaltenden Commissären zu wenden
5>bcn.

Dem Ministe? der Künste und Wissenschaften ist
die Voiluehung dieses Beschlusses aufgetragen, der in
das Tagblatt der Gesetze soll eingerükt werden.

Ministerium der Justiz und Polizey.
Das Volìziehîmstsdirektorium der helvetischen

einen und ümdeilbaren Republik, au die
gesezaebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Das Direktorium theilt euch hier beiliegend ein

Schreiben des Iustizminisiers über euer Dekret mit,
weiches die Beschleunig mg des Druckes und der Pud-
lttation der Gesetze verordnet.

Das Direktorium macht eS sich zur Pflicht zu er-
klären, daß die vom Iwstizministcr angeführten That-
fachen durch die Untersuchung, seiner Bücher erwiese»
worden find, so daß er in den Augen des Direktor!-
ums vor jedem Vorwurf sicher gestellt ist. Die Vcr-
zögcrnngen, über die mau sich beklagt, müssen den
Folgen einer schleunigen Abreise und den Mißvcrhält-
nißen zugeschrieben werden, die bis izt zwischen den
Mitteln und den Bedursnißcn statt hatten, kurch eine
Folge von Hindcrmßen, die schwer vorherzmehen, oder
zu verhindern w rcn. Es wird nichts versäumt wer-
den, um diese Hmdcrniße zu betr't'gen, und^ dem
Druk und der Publikakion der Gesetze alle nöthige
Schnelligkeit zu verschaffen.

Republikanischer Gruß l
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

B a y.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sek.,
Mousson.
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